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Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr.Schmidt und Genossen vom 
19 .. Juni 1973, Nr,,1322/J, betreffend die Benützung des eigenen 
Kraftfahrzeuges im Sinne der Reisegebührenvorschrif·t, beehre ich 
mich mitzuteilen: 

Bei Vorständetagungen und bei internen Besprechungen l~rde den 
Vorständen der Finanzä."'llter "\üederhol t na.11.egelegt, bei der Bestä
tig·u.ng des Dienstesinteresses für die Benützung beamteneigener . 
Kraftfahrzeuge' großzügig vorzugehen~ Die Prüfung und Entscheidung 
im Einzelfall kann aber bei der bestehenden Gesetzeslage den 
Dienststellenleitern nicht abgenommen werden .. 

Im übrigen wurde vom Bundesministerium für Finanzen berei.ts ein 
Diskussionsentwurf eines Reise- und Übersiedlungskostengesetzes 
ausgearbei tet ,das die teib'Teise veraltete Reisegebührenvorschrift 
1955 ablösen solL. Dieser Enbrrurf sieht in seinem § 5 Abs.1 aus
drücklich vor, daß dem Bearnten für Strecken, die er mit dem eige
nen oder einem sonstigen von ihm beigestellten und gelenkten 
Kraftfahrzeug zurückgelegt hat, stets das Kilometergeld gebührt, 
wenn die Benützung des Kraftfahrzeuges wegen besonderer Dringlich
kei t notv-,endig gewesen ist oder durch dessen Benützung eine 
,..,esentliche, im dienstlichen Interesse gelegene Ersparnis an 
Zeit oder Geld eingetreten ist. 
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